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. (1Reicht die Neubesetzung der Geschaftsleitung, des Aufsichtsrates oder des héheren Managements des
Instituts gemal3 § 45 nicht aus, um den Frahinterventionsbedarf gemaR 8 44 Abs. 2 zu beheben, kann die FMA
einen oder mehrere vorlaufige Verwalter fur das Institut bestellen. Ein vorldufiger Verwalter hat tber die fur die
Ausubung seiner Funktionen erforderlichen Qualifikationen, Fahigkeiten und Kenntnisse zu verfiigen und es darf
kein Interessenkonflikt bestehen.
. (2)Die FMA hat bei der Bestellung festzulegen, ob der vorlaufige Verwalter die Geschaftsleiter vorubergehend
ersetzt oder ob diese vorubergehend mit dem vorlaufigen Verwalter zusammenzuarbeiten haben. Bestellt die
FMA einen vorlaufigen Verwalter, der mit den Geschaftsleitern zusammen arbeitet, hat sie zum Zeitpunkt der
Bestellung die Funktion, die Aufgaben und die Befugnisse dieses Verwalters festzulegen. Die FMA kann den
Geschéftsleitern die Verpflichtung auferlegen, den Verwalter anzuhéren und seine Einwilligung einzuholen, bevor
bestimmte Beschllsse gefasst oder MalBnahmen ergriffen werden.
. (3)Die FMA hat zum Zeitpunkt der Bestellung auf der Grundlage dessen, was den jeweiligen Umstanden
angemessen ist, die Aufgaben und Befugnisse des vorlaufigen Verwalters zu bestimmen. Die Befugnisse kénnen
einige oder samtliche Befugnisse umfassen, Uber die die Geschéftsleiter des Instituts gemald dessen Satzung und
aufgrund der flr das entsprechende Institut geltenden gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen verflugen, unter
anderem die Befugnis, einige oder samtliche Verwaltungsfunktionen der Geschaftsleiter auszutiben.
. (4)Die FMA hat zum Zeitpunkt der Bestellung die Rolle und Funktionen des vorlaufigen Verwalters und allfallige
Beschréankungen der Rolle und Funktionen zu bestimmen. Darunter fallt unter anderem, dass der vorlaufige
Verwalter die Finanzlage des Instituts ermittelt, die Geschafte oder einen Teil der Geschafte des Instituts mit dem
Ziel fuhrt, die finanzielle Stabilitat des Instituts zu erhalten oder wiederherzustellen, und MaBnahmen ergreift, mit
denen eine solide, umsichtige Leitung der Geschafte des Instituts wiederhergestellt werden soll.
. (5)Die Anordnung, dass ein vorlaufiger Verwalter bestellt wird, hat die FMA 6ffentlich bekannt zu machen, es sei
denn, der betreffende vorlaufige Verwalter ist nicht befugt, das Institut zu vertreten. Die Bestellung eines
vorlaufigen Verwalters wird mit der Zustellung der Bestellungsanordnung an das Institut wirksam. Die erfolgte
Bestellung eines vorlaufigen Verwalters, gegebenenfalls seine Vertretungsbefugnis sowie allfillige Anderungen
der Vertretungsbefugnisse der Mitglieder der Geschaftsleitung sind von der FMA zum Firmenbuch anzumelden.
. (6)Die FMA kann festlegen, dass bestimmte Handlungen eines vorlaufigen Verwalters der vorherigen Zustimmung
der FMA bedurfen. Die Befugnis zur Einberufung einer Versammlung der Anteilseigner des Instituts und die
Festlegung der Tagesordnung dafur darf nur nach vorheriger Zustimmung der FMA ausgetbt werden. Der
vorlaufige Verwalter hat der FMA in von dieser im Vorhinein festgelegten Abstdnden und am Ende seines
Mandats Uber

1. 1.die Finanzlage des Instituts und

2. 2.die im Zuge seiner Bestellung unternommenen Handlungen
Bericht zu erstatten.
. (7)Die Bestellung eines vorlaufigen Verwalters darf langstens auf ein Jahr erfolgen. Dieser Zeitraum kann in
Ausnahmefallen verlangert werden, wenn die Voraussetzungen fur die Bestellung des vorlaufigen Verwalters
weiterhin gegeben sind. Die FMA hat zu berUcksichtigen, ob die Umstande den Einsatz eines vorlaufigen
Verwalters nach wie vor rechtfertigen und ob eine Verlangerung gegentber den Anteilseignern vertretbar ist. Ein
vorlaufiger Verwalter kann von der FMA jederzeit abberufen werden, insbesondere wenn:

1. 1.die Voraussetzungen fur die Bestellung gemaf Abs. 1 nicht mehr vorliegen,

2. 2.anzunehmen ist, dass dieser seine Aufgaben nicht mehr ordnungsgemaR erfillen wird oder

3. 3.die Voraussetzungen fur eine Abwicklung gemaf3 § 49 erfullt sind.
Sofern es die Umstande notwendig machen, kann die FMA die Aufgaben, Befugnisse und Funktionen des
vorlaufigen Verwalters gemaf Abs. 2 bis 6 andern.
. (8)Ein vorlaufiger Verwalter ist kein faktischer Geschaftsfihrer und handelt im Rahmen seiner Aufgaben als Organ
der FMA.
. (9)Soweit nicht in Abs. 1 bis 8 anderes bestimmt wird, lasst die Bestellung eines vorlaufigen Verwalters die
bestehenden Rechte der Anteilseigner nach dem Gesellschaftsrecht der Union oder dem nationalen
Gesellschaftsrecht unberthrt.


https://www.jusline.at/gesetz/basag/paragraf/45
https://www.jusline.at/gesetz/basag/paragraf/44
https://www.jusline.at/gesetz/basag/paragraf/49

In Kraft seit 29.12.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 46 BaSAG Vorläufiger Verwalter
	BaSAG - Sanierungs- und Abwicklungsgesetz


